
S t a t u t e n   

  

§ 1 Name und Sitz des Vereines  

  

1. Der Verein führt den Namen "Elternverein Schule Weidach".   

2. Er hat seinen Sitz in Bregenz und erstreckt seine Tätigkeit auf das Gebiet von Österreich.  

3. Die Errichtung von Zweigvereinen ist nicht beabsichtigt.  

  

§ 2 Zweck des Vereines  

  

Der Verein, dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn gerichtet ist, bezweckt:  

  

▪ die Interessen der Vereinsmitglieder an der Unterrichts- und Erziehungsarbeit der Schule zu 

vertreten und die notwendige Zusammenarbeit von Elternhaus und Schule zu unterstützen, 

insbesondere  

▪ an der Verwirklichung der Aufgaben der österreichischen Schulen im Sinne der Schulorganisation 

mitzuwirken,  

▪ die den Elternvereinen auf Grund schulunterrichtsgesetzlicher Bestimmungen übertragenen 

Rechte und Mitsprachemöglichkeiten wahrzunehmen,  

▪ die Schule, Mitglieder des Vereines sowie die Schülerinnen bzw. Schüler in schulischen 

Angelegenheiten zu unterstützen,  

▪ die erzieherischen Maßnahmen des Elternhauses mit denen der Schule abzustimmen,  

▪ bedürftige Schülerinnen bzw. Schüler gelegentlich zu unterstützen (z.B. bei 

Schulveranstaltungen),  

▪ Veranstaltungen informativer, bildender, gesellschaftlicher und ähnlicher Art abzuhalten bzw. zu 

fördern,   

▪ die für Unterrichts- und Erziehungszwecke verfügbaren Einrichtungen der Schule im 

Einvernehmen mit der Schulleitung und den Lehrpersonen und erforderlichenfalls mit der 

zuständigen Schulbehörde zu gestalten.  

  

Von der Tätigkeit des Elternvereines sind parteipolitische Angelegenheiten, regelmäßige 

Fürsorgetätigkeiten und die Ausübung schulbehördlicher Befugnisse ausgeschlossen.  

  

§ 3 Mittel zur Erreichung des Vereinszweckes  

  

1. Der Vereinszweck soll durch die in den Abs. 2 und 3 angeführten ideellen und materiellen Mittel 

erreicht werden.  

2. Als ideelle Mittel können dienen:  

  

▪ Versammlungen und Besprechungen zur Koordinierung der Vereinsinteressen  

▪ Abhaltung und Besuch von Veranstaltungen  

▪ Schaffung geeigneter Räume zur Ausübung des Vereinszweckes  

▪ gesellige Veranstaltungen jeglicher Art  

▪ Vorträge, Versammlungen, Diskussionsabende, Publikationen ▪ Herausgabe von 

Mitteilungsblättern, Vereinszeitschriften etc.   

▪ Veranstaltung zur Werbung von Mitgliedern und Pflege der Geselligkeit  

  

3. Die erforderlichen materiellen Mittel sollen aufgebracht werden durch:  

  

▪ Mitgliedsbeiträge. An derselben Schule entrichten die Mitglieder den Mitgliedsbeitrag 

unabhängig von der Zahl der diese Schule besuchenden Kinder nur einmal.   

▪ Erträgnisse aus geselligen Veranstaltungen und vereinseigenen Unternehmungen ▪ 

Spenden, Subventionen, Sammlungen, Vermächtnisse, sonstige Zuwendungen ▪ 

Kantinenbetrieb (Buffet)  
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§ 4 Erwerb und Beendigung der Mitgliedschaft  

  

1. Mitglieder des Elternvereines können alle Erziehungsberechtigten der Schülerinnen bzw. Schüler 

sein. Für den Begriff des Erziehungsberechtigten sind die Bestimmungen des 

Schulunterrichtsgesetzes sowie des bürgerlichen Rechtes anzuwenden.   

2. Der Verein hat nur ordentliche Mitglieder.  

3. Die Mitgliedschaft erlischt  

  

▪ wenn das Kind aus der Schule ausscheidet - bei gewählten Funktionären erst mit Ablauf der 

Funktionsperiode,  

▪ durch freiwilligen Austritt, der jederzeit möglich ist,  

▪ auf Grund eines Beschlusses des Elternausschusses, wenn das Mitglied den Mitgliedsbeitrag 

durch mehr als vier Monate trotz schriftlicher Aufforderung nicht geleistet hat,  

▪ auf Grund eines Beschlusses des Elternausschusses, wenn ein Mitglied durch sein Verhalten 

dem Verein Schaden zufügt.  

  

§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder  

  

1. Rechte:  

  

a) Die Mitglieder sind berechtigt, an allen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen und die 

Einrichtungen des Vereins zu beanspruchen.   

b) Jedes Mitglied ist berechtigt, vom Vorstand die Ausfolgung der Statuten zu verlangen.  

c) Mindestens 1/10 der Mitglieder kann vom Vorstand die Einberufung einer 

Generalversammlung verlangen.  

d) Die Mitglieder sind in jeder Generalversammlung vom Vorstand über die Tätigkeit und 

finanzielle Gebarung des Vereins zu informieren. Wenn mindestens ein Zehntel der Mitglieder 

dies unter Angabe von Gründen verlangt, hat der Vorstand den betreffenden Mitgliedern eine 

solche Information auch sonst binnen vier Wochen zu geben.  

e) Die Mitglieder sind vom Vorstand über den geprüften Rechnungsabschluss 

(Rechnungslegung) zu informieren. Geschieht dies in der Generalversammlung, sind die 

Rechnungsprüferinnen bzw. Rechnungsprüfer einzubinden.  

  

2. Pflichten:  

  

a) Die Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des Vereins nach Kräften zu fördern und alles 

zu unterlassen, wodurch das Ansehen und der Zweck des Vereins Abbruch erleiden könnte.   

b) Die Mitglieder haben die Vereinsstatuten und die Beschlüsse der Vereinsorgane zu beachten.   

c) Die Mitglieder sind zur pünktlichen Zahlung der Mitgliedsbeiträge in der von der 

Generalversammlung beschlossenen Höhe verpflichtet.  

  

§ 6 Organe des Elternvereines  

  

Organe des Vereines sind  

  

▪ Generalversammlung  

▪ Vorstand   

▪ Elternausschuss  

▪ Rechnungsprüferinnen bzw. Rechnungsprüfer  

▪ Schiedsgericht  
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§ 7 Generalversammlung  

  

1. Eine ordentliche Generalversammlung findet jährlich statt.  

2. Eine außerordentliche Generalversammlung findet binnen vier Wochen statt auf:  

  

a) Beschluss des Vorstands oder der ordentlichen Generalversammlung  

b) schriftlichen Antrag von mindestens 1/10 der Mitglieder  

c) Verlangen der Rechnungsprüferinnen bzw. Rechnungsprüfer 

d) Beschluss eines gerichtlich bestellten Kurators   

  

3. Die Einladung der Mitglieder hat schriftlich unter Angabe der Tagesordnung spätestens 14 Tage 

vorher zu erfolgen.  

4. Die Generalversammlung ist - außer im Falle der Beschlussfassung über die Auflösung des 

Vereines - ohne Rücksicht auf die Zahl der Anwesenden beschlussfähig.  

5. Alle Beschlüsse - ausgenommen über die Auflösung des Vereines - werden mit einfacher 

Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.   

6. Über die Generalversammlung ist ein Beschlussprotokoll zu führen.  

  

§ 8 Aufgaben der Generalversammlung  

  

Der Generalversammlung sind folgende Aufgaben vorbehalten:  

  

a) Entgegennahme/Genehmigung des Rechenschaftsberichts/Rechnungsabschlusses,   

b) Wahl, Bestellung und Enthebung der Mitglieder des Vorstands und der Rechnungsprüferinnen 

bzw. Rechnungsprüfern,  

c) Genehmigung von Rechtsgeschäften zwischen Rechnungsprüferinnen bzw. Rechnungsprüfern 

und Verein,  

d) Entlastung des Vorstands für die abgelaufene Funktionsperiode,  

e) Festsetzung der Höhe der Mitgliedsbeiträge,   

f) Beschlussfassung über Statutenänderungen und die freiwillige Auflösung des Vereins,  

g) Beschlussfassung über Anträge des Elternausschusses,  

h) Beschlussfassung über Anträge von Mitgliedern, wenn diese Anträge mindestens 8 Tage vorher 

schriftlich bei der Obfrau bzw. beim Obmann eingebracht wurden,  

i) Beschlussfassung über sonstige Anträge von Mitgliedern, wenn die Behandlung dieser Anträge 

von der  

Generalversammlung mit einer Mehrheit von zwei Drittel der abgegebenen Stimmen verlangt 

wird,  

j) Beratung und Beschlussfassung über sonstige auf der Tagesordnung stehende Fragen.  

  

  

§ 9 Vorstand des Elternvereines  

  

1. Der Vorstand besteht aus:  

  

▪ Obfrau bzw. Obmann  

▪ Obfrau- bzw. Obmann-Stellvertretung  

▪ Schriftführerin bzw. Schriftführer; Schriftführer:in-Stellvertretung 

▪ Kassiererin bzw. Kassier, Kassier:erin-Stellvertretung 

 

2. Der Vorstand wird von der Generalversammlung gewählt. Der Vorstand hat bei Ausscheiden eines 

gewählten Mitgliedes das Recht, an seine Stelle ein anderes wählbares Mitglied zu kooptieren, 

wozu die nachträgliche Genehmigung in der nächstfolgenden Generalversammlung einzuholen 

ist. Fällt der Vorstand ohne Selbstergänzung durch Kooptierung überhaupt oder auf 

unvorhersehbar lange Zeit aus, ist jede Rechnungsprüferin bzw. jeder Rechnungsprüfer 

verpflichtet, unverzüglich eine außerordentliche Generalversammlung zum Zweck der Neuwahl 

eines Vorstandes einzuberufen. Sollten auch die Rechnungsprüferinnen bzw. Rechnungsprüfer 
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handlungsunfähig oder nicht vorhanden sein, hat jedes ordentliche Mitglied, das die Notsituation 

erkennt, unverzüglich die Bestellung eines Kurators beim zuständigen Gericht zu beantragen, der 

umgehend eine außerordentliche Generalversammlung einzuberufen hat.  

3. Die Funktionsperiode des Vorstands beträgt 1 Jahr; auf jeden Fall währt sie bis zur Wahl eines 

neuen Vorstandes. Wiederwahl ist möglich. Jede Funktion im Vorstand ist persönlich auszuüben.   

4. Der Vorstand wird von der Obfrau bzw. vom Obmann, in dessen Verhinderung von der 

Stellvertretung, schriftlich oder mündlich einberufen. Ist auch dieser auf unvorhersehbar lange Zeit 

verhindert, darf jedes sonstige Vorstandsmitglied den Vorstand einberufen.  

5. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder eingeladen wurden und mindestens die 

Hälfte anwesend ist.  

6. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit gibt 

die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.  

7. Den Vorsitz führt die Obfrau bzw. der Obmann, bei Verhinderung die Stellvertretung. Ist auch 

dieser verhindert, obliegt der Vorsitz dem an Jahren ältesten anwesenden Vorstandsmitglied.  

8. Außer durch den Tod und Ablauf der Funktionsperiode erlischt die Funktion eines 

Vorstandsmitgliedes durch Enthebung oder Rücktritt.  

9. Die Generalversammlung kann jederzeit den gesamten Vorstand oder einzelne seiner Mitglieder 

entheben. Die Enthebung tritt mit Bestellung des neuen Vorstandes bzw. Vorstandsmitgliedes in 

Kraft.  

10. Die Vorstandsmitglieder können jederzeit schriftlich ihren Rücktritt erklären. Die 

Rücktrittserklärung ist an den Vorstand, im Falle des Rücktrittes des gesamten Vorstandes an die 

Generalversammlung zu richten. Der Rücktritt wird erst mit Wahl bzw. Kooptierung eines 

Nachfolgers wirksam.  

11. Über Einladung des Elternvereinsvorstandes können auch vereinsfremde Personen (Schulleitung, 

Lehrperson, Schulärztin bzw. -arzt usw.) an den Sitzungen des Elternvereins teilnehmen. Sie 

haben nur beratende Stimme.  

12. Der Vorstand kann Beiräte beiziehen, die beratende Funktion haben und den Vorstand bei 

Vereinstätigkeiten unterstützen. Die Beiräte haben auf die Beschlussfähigkeit des Vorstandes 

keinen Einfluss. 

  

§ 10 Aufgaben des Vorstands   

  

Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereines. Ihm kommen alle Aufgaben zu, die nicht durch die 

Statuten einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. In seinen Wirkungsbereich fallen 

insbesondere folgende Angelegenheiten:  

  

▪ Erstellung des Jahresvoranschlages   

▪ Abfassung des Rechenschaftsberichtes und des Rechnungsabschlusses   

▪ Vorbereitung der Generalversammlung   

▪ Einberufung der Generalversammlung   

▪ Verwaltung des Vereinsvermögens   

▪ Aufnahme und Ausschluss von Vereinsmitgliedern   

  

§ 11 Besondere Aufgaben einzelner Vorstandsmitglieder  

  

1. Die Obfrau bzw. der Obmann ist der höchste Vereinsfunktionär und führt die laufenden Geschäfte 

des Vereines. Sie bzw. er vertritt den Verein nach außen, gegenüber Behörden und dritten 

Personen.    

2. Schriftliche Ausfertigungen und Bekanntmachungen des Vereins bedürfen zu ihrer Gültigkeit der 

Unterschriften der Obfrau bzw. des Obmanns und der Schriftführerin bzw. des Schriftführers, in 

Geldangelegenheiten der Obfrau bzw.  des Obmanns und der Kassiererin bzw. des Kassiers. Im 

Falle der Verhinderung treten an die Stelle der Obfrau bzw.  des Obmannes die Stellvertretung.  

3. Im eigenen Namen oder für einen anderen geschlossene Geschäfte eines Vorstandsmitglieds mit 

dem Verein (Insichgeschäfte) bedürfen der Zustimmung eines anderen, zur Vertretung oder 

Geschäftsführung befugten Organwalters.  
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4. Rechtsgeschäftliche Bevollmächtigungen, den Verein nach außen zu vertreten bzw. für ihn zu 

zeichnen, können ausschließlich von den in Abs. 2 genannten Funktionären erteilt werden.   

5. Bei Gefahr im Verzug ist die Obfrau bzw. der Obmann berechtigt, auch in Angelegenheiten, die in 

den Wirkungsbereich der Generalversammlung oder des Vorstandes fallen, unter eigener 

Verantwortung selbständig Anordnungen zu treffen; diese bedürfen jedoch der nachträglichen 

Genehmigung durch das zuständige Vereinsorgan.   

6. Die Obfrau bzw. der Obmann führt den Vorsitz in der Generalversammlung und im Vorstand.   

7. Die Schriftführerin bzw. der Schriftführer hat die Obfrau bzw. den Obmann bei der Führung der 

Vereinsgeschäfte zu unterstützen. Ihr bzw. ihm obliegt die Führung der Protokolle der 

Generalversammlung und des Vorstandes.   

8. Die Kassiererin bzw. der Kassier ist für die ordnungsgemäße Geldgebarung des Vereines 

verantwortlich.   

  

§ 12 Elternausschuss  

  

1. Der Elternausschuss besteht aus dem Vorstand und den Klassenelternvertretern. Es sollte nach 

Möglichkeit jede Klasse vertreten sein.   

2. Die Ausschusssitzungen werden von der Obfrau bzw. vom Obmann, im Falle der Verhinderung 

von der Stellvertretung einberufen und geleitet.  

3. Der Elternausschuss ist binnen zwei Wochen einzuberufen, wenn es fünf Mitglieder schriftlich 

verlangen.  

4. Der Elternausschuss ist bei Anwesenheit der Hälfte der Mitglieder beschlussfähig.  

5. Der Elternausschuss fasst Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit, bei Stimmengleichheit gilt 

der Antrag als abgelehnt.  

6. Der Elternausschuss kann mit der Durchführung bestimmter Aufgaben (Veranstaltungen usw.) 

auch Vereinsmitglieder betrauen, die nicht dem Ausschuss angehören.  

  

§ 13 Rechnungsprüferinnen bzw. Rechnungsprüfer 

  

1. Zwei unabhängige und unbefangene Personen werden von der Generalversammlung für 1 Jahr 

als Rechnungsprüferinnen bzw. Rechnungsprüfer gewählt. Wiederwahl ist möglich. Die 

Rechnungsprüferinnen bzw. Rechnungsprüfer dürfen keinem Organ – mit Ausnahme der 

Generalversammlung – angehören, dessen Tätigkeit Gegenstand der Prüfung ist.  

2. Den Rechnungsprüferinnen bzw. Rechnungsprüfern obliegt die laufende Geschäftskontrolle 

sowie die Prüfung der Finanzgebarung des Vereins im Hinblick auf die Ordnungsmäßigkeit der 

Rechnungslegung und die statutengemäße Verwendung der Mittel. Der Vorstand hat den 

Rechnungsprüferinnen bzw. Rechnungsprüfern die erforderlichen Unterlagen vorzulegen und die 

erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Die Rechnungsprüferinnen bzw. Rechnungsprüfer haben 

der Generalversammlung über das Ergebnis der Prüfung zu berichten.  

3. Rechtsgeschäfte zwischen Rechnungsprüferinnen bzw. Rechnungsprüfern und Verein bedürfen 

der Genehmigung durch die Generalversammlung. Die Bestimmungen des § 11 Abs. 8 - 10 gelten 

für die Rechnungsprüferinnen bzw. Rechnungsprüfer sinngemäß.  

  

§ 14 Schiedsgericht  

  

1. Das Schiedsgericht entscheidet in allen aus dem Vereinsverhältnis entstehenden Streitigkeiten. 

Es ist eine „Schlichtungseinrichtung“ im Sinne des Vereinsgesetzes und kein Schiedsgericht nach 

den §§ 577 ff ZPO.  

2. Das Schiedsgericht setzt sich aus fünf in den Vorstand wählbaren volljährigen Vereinsmitgliedern 

zusammen und wird derart gebildet, dass jede Streitpartei innerhalb von 2 Wochen nach 

Übereinkunft über die Befassung des Schiedsgerichtes dem Vorstand je zwei Mitglieder als 

Schiedsrichter namhaft macht. Diese wählen binnen weiterer 2 Wochen ein weiteres Mitglied zum 

Vorsitzenden; bei Stimmengleichheit entscheidet unter den Vorgeschlagenen das Los. Die 

Mitglieder des Schiedsgerichts dürfen keinem Organ – mit Ausnahme der Generalversammlung 

– angehören, dessen Tätigkeit Gegenstand der Streitigkeit ist.  
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3. Das Schiedsgericht entscheidet bei Anwesenheit aller Mitglieder nach Gewährung beiderseitigen 

Gehörs mit Stimmenmehrheit. Es hat seine Entscheidung nach bestem Wissen und Gewissen zu 

fällen. Eine Stimmenthaltung ist nicht zulässig. Für den Verein ist die Entscheidung des 

Schiedsgerichtes endgültig.  

4. Sofern das Verfahren vor dem Schiedsgericht nicht früher beendet ist, steht für die 

Rechtsstreitigkeiten erst nach Ablauf von sechs Monaten nach Übereinkunft über die Befassung 

eines Schiedsgerichtes der ordentliche Rechtsweg offen (§ 8 Vereinsgesetz 2002).  

  

§ 15 Auflösung des Vereines  

  

1. Die freiwillige Auflösung des Vereines kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen 

außerordentlichen Generalversammlung und nur mit Zweidrittelmehrheit der abgegebenen 

gültigen Stimmen beschlossen werden.  

2. Diese Generalversammlung hat auch – sofern Vereinsvermögen vorhanden ist – über die 

Abwicklung zu beschließen. Insbesondere hat sie einen Abwickler zu berufen und Beschluss 

darüber zu fassen, wem dieser das nach Abdeckung der Passiven verbleibende Vereinsvermögen 

zu übertragen hat.   

3. Bei Auflösung des Vereines oder bei Wegfall des bisherigen begünstigten Vereinszweckes ist das 

verbleibende Vereinsvermögen für gemeinnützige Zwecke im Sinne der §§ 34 ff 

Bundesabgabenordnung zu verwenden, wobei das Vereinsvermögen möglichst an eine 

Einrichtung mit gleichen Zielen übertragen werden soll. Diese Einrichtung darf das übertragene 

Vermögen wieder nur für gemeinnützige Zwecke im Sinne der §§ 34 ff BAO verwenden.  

4. Der letzte Vereinsvorstand hat die freiwillige Auflösung binnen vier Wochen nach 

Beschlussfassung der zuständigen Vereinsbehörde schriftlich anzuzeigen.   

  

  

  

Stand 9.11.2023  

 


